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Rechtssatznummer

4

Entscheidungsdatum

01.08.2018

Norm

NAG 2005 §11 Abs2 Z2

NAG 2005 §11 Abs2 Z4

NAG 2005 §11 Abs5

NAG 2005 §20 Abs1

NAG 2005 §19 Abs10

ASVG §293 Abs1

Rechtssatz

Bei der Prüfung, ob ausreichende Unterhaltsmittel zur Verfügung stehen, ist eine Prognose über die Erzielbarkeit

ausreichender Mittel zu tre7en. Für die Berechnung maßgeblich ist dabei jenes Einkommen, das dann erzielt wird,

wenn dem Fremden der begehrte Aufenthaltstitel erteilt wird (vgl. VwGH 2009/18/0122). Bei der Berechnung des

vorhandenen Einkommens sind die anteiligen Sonderzahlungen ebenso zu berücksichtigen wie etwa

Überstundenpauschalen (vgl. VwGH 2008/22/0356). Aufwandsentschädigungen (Diäten, Taggeld, Nächtigungsgeld,

Reisekostenentschädigung und dgl.) sind regelmäßig zur Hälfte einzubeziehen (vgl. VwGH 2009/22/0168). Zudem

kommt der Nachweis ausreichender Unterhaltsmittel auch durch Sparguthaben in Betracht (vgl. VwGH 2013/18/0046).

Schlagworte

Fremden- und Aufenthaltsrecht; Aufenthaltstitel; Rot-Weiß-Rot-Karte-plus; Erteilungsvoraussetzung; Prognose;

ortsübliche Unterkunft; Familienrichtsatz;
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